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Informationen über
neue rechtliche Regelungen 

bei Tiertransporten
Überblick

(beinhaltet nur die wesentlichsten Punkte beim 
Tiertransport und erhebt deshalb keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit)
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Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
über den Schutz von Tieren beim Transport 

gültig seit 5.1.2007

weiterhin gültig
TiertransportVO und Tierschutzgesetz

Dr. Ulrich Eberhardt (LRA Hohenlohekreis)

Dr. Robert Gayer (LRA Ravensburg)

Dr. Claus-Ulrich Honold (LEL Schwäbisch Gmünd)
Dr. Astrid Fleischer (LEL Schwäbisch Gmünd)
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Neues der EU-Transport-VO
(VO = Verordnung)

Neu in der EU-VO sind Anforderungen an 

• qualifiziertes Personal

• die Transportfahrzeuge

• die Dokumentation der Tiertransporte

Um so etwas zu verhindern...
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Diese Verordnung 

• regelt den Transport von Wirbeltieren innerhalb 
der EU und deren Ausfuhr oder Einfuhr

• gilt nur für den Transport von Tieren, 
der in Verbindung mit einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit durchgeführt wird. 

Also auch für die Landwirtschaft !

Geltungsbereich
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Bedingungen für Tiertransporte

AB
Transportpapiere

Befähigungsnachweis

Transportunternehmer Typ 1

AB
Transportpapiere

Befähigungsnachweis

Transportunternehmer Typ 1

ab 65 km 
Entfernung

AB
Transportpapiere
Befähigungsnachweis

Transportunternehmer Typ 2

Transportfahrzeugzulassung

AB
Transportpapiere
Befähigungsnachweis

Transportunternehmer Typ 2

Transportfahrzeugzulassung

Lange 
Beförderungen
mehr als 
8 Stunden

AB
Transportpapiere

50 bis 65 km 
Entfernung

Ab dem 1. Km
Allgemeine Bedingungen

Transportpapiere

Allgemeine Bedingungen (AB)Unter 50 km
Entfernung

Alle NichtlandwirteLandwirte
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Allgemeine Bedingungen 
für den Transport von Tieren

• transportfähige Tiere 

• qualifiziertes Personal 

• möglichst kurzer Transport 

• ausreichende Bodenfläche und Standhöhe 

• sachgerechte Versorgung der Tiere  

• geeignete Transportmittel 

• geeignete Verlade- und Entladevorrichtungen
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Umgang mit den Tieren

Es ist verboten,

• Tiere zu schlagen oder zu treten

• auf besonders empfindliche Körperteile Druck auszuüben

• Tiere mit mechanischen Mitteln, die am Körper
befestigt sind, hoch zu winden

• Tiere an Kopf, Ohren, Hörnern, Beinen, Schwanz oder Fell
hoch zu ziehen 

• Treibhilfen/andere Geräte mit spitzen Enden zu verwenden
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Gruppenbildung

Getrennter Transport

• Tiere unterschiedlicher Art

• Tiere mit beträchtlichem Größen- oder Altersunterschied

• ausgewachsene Zuchteber oder Hengste

• geschlechtsreife männliche und weibliche Tiere

• behornte und unbehornte Tiere

• rivalisierende Tiere

• angebundene und nicht angebundene Tiere

Gilt nicht z.B. für aneinander gewöhnte Tiere, Muttertier mit Jungtieren
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Ausnahmen für Landwirte 
mit eigenen Fahrzeugen 

Für Landwirte, die mit eigenen Fahrzeugen

• ihre eigenen Tiere
weniger als 50 km vom Betrieb oder

• Tiere im Rahmen der Wandertierhaltung

transportieren, gelten nur die

allgemeinen Bedingungen für den Transport 
von Tieren. 
Kontrollen der zuständigen Behörde sind zulässig. 
(EU-VO 1/2005 Art.3 und 27)

< 50 
km
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Mitzuführende Transportpapiere

aus denen hervorgeht

• Herkunft und Eigentümer der Tiere

• Versandort

• Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung

• vorgesehener Bestimmungsort

• voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung

Transportpapiereab 
50 km
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beim Transport über 65 km sind mitzuführen

• Transportpapiere

• Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer 
ab 5.1.2008

• Zulassung des Transportunternehmers

Begleitdokumente für den 
Tiertransport

ab 65 
km
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ab 5.1.2008 erforderlich

Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer

Voraussetzung für den Befähigungsnachweis ist der 
Sachkundenachweis (z.B. Ausbildung in einem Beruf der Landwirtschaft) 

und eine Schulung mit Prüfung.

Mit der Prüfungsbescheinigung kann der Befähigungsnachweis am zuständigen 
Veterinäramt (Wohnort) beantragt werden. 

Befähigungsnachweisab 65 
km
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Bei Fahrtstrecken über 65 km 
Transportunternehmer (Typ 1) 

Antrag mit Angaben zum Personal und zum Fahrzeug

Das heißt:

Damit ist auch der Landwirt ab 65 km 
Transportentfernung Transportunternehmer

Diese Zulassung vom zuständigen Veterinäramt (Wohnort) 
ist 5 Jahre gültig.

Zulassung des 
Transportunternehmers

ab 65 
km
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beim Transport über 8 Stunden sind mitzuführen

• Transportpapiere

• Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer

• Zulassung des Transportunternehmers (Typ 2)

• Zulassung des Transportfahrzeugs
(mit Navigationsgerät zur Ortung mit Aufzeichnung und Dokumentation)

• Fahrtenbuch, Notfallplan 

Zulassungen durch zuständiges Veterinäramt (Wohnort) 

Begleitdokumente für lange 
Beförderungen

Begleitdokumente für 
lange Beförderungen

ab 8
Stunden
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! WICHTIG !
Bitte unbedingt beachten:

Die Kenntnis dieser Informationen einschließlich des dazugehörenden 
Merkblattes entbindet  die Absolventen aller landwirtschaftlichen Berufe 
bzw. Transportunternehmer nicht von einer erfolgreichen Schulung 
durch die jeweils zuständigen Stellen (Befähigungsnachweis).

Bitte erkundigen Sie sich deshalb dazu bei der zuständigen unteren 
Veterinär - bzw. - Landwirtschaftsbehörde Ihres Landkreises.


